
 

Gemeinde-Ordnung
der

Gemeinde Meilen

vom Yahre 1919,

————

=>

Meilen =
? Buchdrucerei 5. Ebner 3

1919 =



Meilen.

 

Gemeinde-HQrönung.

I. Titel.

Allgemeine Beitimmungen.

alt le

Meilen bildet eine politijhe Gemeinde, eine Kirchgemeinde,
eine Sekundarjchulkreisgemeinde und bis zu ihrer Vereinigung zu
einer Primarjehulgemeinde vier Schulgemeinden: Feld, Dorf, Ober-
meilen und Berg.

rl=2,

Meilen ift Bezirkshauptort; es bildet einen . Betreibungskreis
und hat einen Sriedensrichter. Mit Herrliberg zufammen bildet
Meilen einen Notariats-, Grundbud) und Ronkurskreis, fowie einen
Wahlkreis für die Kircheniynode. Fir die Wahlen in den Rantons-
tat gehört Meilen zum IX. Wahlkreis, umfajjend die Gemeinden
des Bezirkes Meilen. Be

\ Art, 3

Das oberjie Organ der in Art. 1 aufgeführten Gemeinden ift
die Gemeindeverfammlung.

Behörden diefer Gemeinden find:
der Gemeinderat;
die Gejundheitskommiffion;
die Berwaltungskommiffion der gewerblichen Betriebe;
die Armenpflege;
die Kirchenpflege;
die Sekundarfchulpflege;
die Brimarjchulpflege;
die Kommiljtonen für bejondere Schulen;
die Rechnungsprüfungskommiffion, in der Meinung, daß bisU
T
S
U
S
E



ARE

zur Bereinigung jede Primarfchulgemeinde eine befondere
Rehnungsprüfungskommiflion hat;

10. bis zur Bereinigung der Brimarjchulgemeinden vier Schul:
vorjteherjchaften.

Art. 4.

Alle der Gemeinde zujtehenden Wahlen von Behörden, der
Mitglieder des Wahlbureaus, der Gejchwornen, Beamten, des oder
der Pfarrer und der Lehrer find durch die Urne vorzunehmen, jo»
weit diefe Gemeindeordnung keine Ausnahmen enthält.

Alten

Für alle Wahlen und Abjtimmungen ift je eine Urne in SFeld>,
Dorf-, Obermeilen und Berg aufzujtellen. Ferner it für die ganze
Gemeinde eine Urne fhon am Vorabend der Wahl- und Ab-
ftimmungstage während 2 Stunden in Dorf-Meilen aufzujtellen.

Art. 6.

Die allgemein verbindlichen Grlaffe der Gemeinde jind in den
duch)NZeitungen öffentlich bekannt
zu machen.

VeSster

Die Gemeindeverfammlung.

Ir

Die Beitimmungen diejfes Titels gelten für die VBerjammlungen
der Brimarjchulgemeinden nur injfoweit, als nicht unter dem Titel
über die Schulvorfieherfchaften (vide Titel II, 3iff. 10) andere
Boririften enthalten jind.

Art. 8.

Die Gemeindeverfammlungen werden vom Gemeinderat einbe=
rufen. Die Leitung derfelben liegt dem Präfidenten bezw. Bize-
präjidenten des Gemeinderates ob; das PVrotokoll führt der Ge-
meinderatsjchreiber oder dejfen Stellvertreter.

Art. 9.

Den Gemeindeverfammlungen jteht zu:
1. die Genehmigung der jährlichen VBoranjchläge und Steuern:
2. die Abnahme der Sahresrechnungen über diejenigen Güter,

welche der Brüfung durd) die Rechnungsprüfungskommiffion
unterjtellt jind;
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3. die Genehmigung von neuen Ausgaben, welche die Rompetenz
der Behörden überjieigen;

4. die Beichlußfaffung über Veräußerung von Grundjtücken,
ausgenommen unbedeutende Abtretungen bei Grpropriationen
und zu Grengbereinigungen;

5. die Schaffung neuer jtändiger Beamtungen in der Gemeinde-
verwaltung;
die Genehmigung und Abänderung der Gemeindeordnung
und anderer Verordnungen und Regulative, deren Erlaß
nicht den Gemeindebehörden übertragen ift;
die SFejtjegung der obligatorifchen Publikationsmittel;
die Beihlußfaffung über alle weitern Gefchäfte, welche nicht
in die Kompetenz der Behörden gelegt find;
die Erteilung des Bürgerrehts in denjenigen Fällen, in
welchen Reine gejegliche Pflicht zur Aufnahme bejieht;

10. die Erjagwahlen ins Wahlbureau innerhalb einer Amts-
dauer.

Art. 10.

Die Behörden find berechtigt, Gefchäfte, die von ihnen in eigener
Kompetenz erledigt werden können, der Abjtimmung durch die Ge-
meindeverfammlung zu unterbreiten.

IKSER

Bird für die Hauptabftimmung über ein Gejhäft ein Vermer-
fungsantrag geftellt, jo findet geheime Abjtimmung ftatt, fofern
nicht auf einen formellen Antrag hin die Mehrheit offene Ab-
Himmung beichließt.
fud Ferner findet geheime Abflimmung ftatt bei Bürgerrechtsge-
ucdhen.
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Die jährlichen Boranjchläge und ein Auszug aus den Rechnungen
find den Stimmberechtigten vor den Gemeindeverfammlungen ge-
druckt zuguftellen. Das Gleiche gilt in der Regel aufür die An-
träge und Berichterjtattungen aller Behörden. Finanziell wichtige Ge=
Ihäfte jollen überdies von den Behörden rechtzeitig der Rednungs-
prüfungskommiffion zur Prüfung und Begutahtung zuhanden
der Gemeindeverfammlung zugeftellt werden.

Art 19:
- Die Gemeindebehörden find berechtigt, zur Behandlung von

Gejchäften, die ihnen wichtig erjcheinen, die Himmberechtigten Ein-
mohner bei einer Buße von 50 Cts. bis Fr. 1.50 Cts. einzuladen.
Der Gemeinderat jegt die Entfchuldigungsgründe feit.
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II. Titel.

Die Gemeindebehörden (Art. 3).

A. Allgemeine Bejtimmungen.

Art. 14.
Wo nicht etwas anderes feitgefegt ifl, werden die Präfidenten

der Behörden aus den Mitgliedern durch die Gemeinde gemwählt.
Sede Behörde wählt fodann aus ihrer Mitte einen Bizepräfi-

denten, fowie aus oder außerhalb ihrer Mitte einen Schreiber vder
Aktuar Wird der lebtere nicht aus der Behörde jelbjt gewählt,
10 hat er beratende Stimme. |

Mo nicht befondere KRommifjionen ausdrücklich vorgejehen find,
können die Behörden unter ihrer eigenen VBerantiwortlichkeit De-
fimmte Gefchäfte oder Dbliegenheiten Kommifjionen oder einzelnen
Mitgliedern übertragen, fei es zur Prüfung und Antragitellung
oder zur endgültigen Bejorgung oder Erledigung.

Die Behörden wählen ferner die Abordnungen in diejenigen Be-
Mr KRommiffionen 2c., in welchen ihnen VBertretungstechte zu-
ehen

Für die von ihnen gewählten Beamten und Angejteliten jteffen
die Behörden in der Negel Dienjtuorichriften auf.

raid.

Sede Behörde it ermächtigt, die ihrer Verwaltung unterjtellten
Güter auf Anfang eines Rechnungsjahres unter Beobachtung einer
halbjährlichen VBoranzeige dem Gemeinderat zu übertragen.

B. Spezielle Beitimmungen.

1. Der Gemeinderat.

i Art. 16.
Der Gemeinderat bejteht aus 11 Mitgliedern, den an

inbegriffen.
ARTE

Die Bejorgung des Bormundihaftsmwejens überträgt der Ge-
meinderat einerRommilfion (Waijfenamt) von 3 Mitgliedern und
2 Grjagmännern aus jeiner Mitte.

Ferner. wählt der Gemeinderat:
1. Zur Beforgung des Landwirtihaftswejens eine Rommijlion

von 7 Mitgliedern, wovon 3—5 und aus diefen der Präfident
aus der Mitte des Gemeinderates, die übrigen dagegen aus
weitern Einmwohnerkreifen zu wählen find;

A
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2. die Feuerwehrkommiffion gemäß den Beitimmungen der
Feuerwehrordnung;

3. aus jeiner Mitte einen Abgeordneten und einen Erfagmann
für die Gebäudefchägungen;

4. für die Handhabung der Feuerpolizei eine Kommifjion oder
einen bejondern Beamten nach den Beitimmungen der kan-
tonalen Feuerpolizeiverordnung (SS 144/5);

5. die Vorfigenden derjenigen Behörden oder Rommiffionen,
welche unter Leitung eines Mitgliedes des Gemeinderates
ftehen müffen.

Die Gejchäfte der übrigen Berwaltungszweige werden zur Bor-
behandlung an einzelne Mitglieder der Behörde oder an Rommiffio-
nen aus der Mitte des Gemeinderates gemiefen.

las:

Der Gemeinderat wählt 2 Mitglieder der Rommiffion für ge=
mwerbliche Gemeindebetriebe (Art. 1 der Gejchäftsordnung der ge-
werblichen Betriebe).

Weiter wählt der Gemeinderat: -

1. Das Berjonal (Beamte, Angejtellte und Lehrlinge) der Ge-
meinderatskanglei.
Waibel und Gemeindepoliziften.
Den Ziviljtandsbeamten und dejjen Stellvertreter.
Die Gemeindeitragenwärter.
Die Blagauffeher für die Lände- und Ablagepläbe.
Das Berjonal für die Wartung der Gebäulichkeiten der
Gemeinde.
Die KRaminfeger.N

Art. 19.

Der Gemeinderat hat für einmalige Ausgaben für ein einzelnes
Gejchäft eine Kompetenz bis auf Fr. 1000.— und unter Mitwirkung
der Rechnungsprüfungskommiffion bis auf Fr. 2000.—; ferner für
jährlid; wiederkehrende Ausgaben eine Rompetenz von hödjitens
Sr. 300.— für ein einzelnes Gefchäft.

2. Die Gefundheitskommiffion.

Art. 20.

Die Handhabung der öffentlichen Gefundheitspffege liegt einer
bejondern Gejundheitskommifjion mit jelbjtändiger Berwaltungs-
kompetenz ob.



SE

Die Zahl der Mitglieder beträgt 7, den Borfigenden inbegriffen.
Die Kommiffion jieht unter der Leitung eines Mitgliedes des Ge-
meinderates. Die Wahl diefes Mitgliedes erfolgt durch; den Ge-
meinderat; diejenige der übrigen 6 Mitglieder durch die Gemeinde.
In die Kommifjion jollen womöglic; ein Arzt und ein Tierarzt
gewählt werden. y :

rt. 21.

Die Gefundheitskommiffion ift berechtigt, als Aktuar einen
Beamten oder Angejtellten der Gemeinderatskanzlei zu wählen.

Art. 22.

Die Gefundheitskommiffion wählt und beauffichtigt, joweit er-
forderlid:

a) einen Ortserperten;
b) den Friedhofvorjteher und defjen Stellvertreter;
c) den Zotengräber;
d) den SFriedhofgärtner; :
e) die Führer des Leichenwagens, des Krankenwagens, des

Sprengwagens und des Abfuhrwagens;
f) die Gemeindefinner;
g) den Wafenmeijter;
h) die Fleifhichauer;
i) die Kontrollbeamten der Bahnjtationen;
k) die Desinfektoren;
N den Gisdepothalter;
m) die Badeabmwärte;
n) die Sarglieferanten;
o) die Hebammen.

Als Ortserperte kann ein Gemeinderatswaibel und als Ftied-
hofvorjieher- ein MWaibel oder ein Beamter oder Angejtellter der
Gemeinderatskanglei gewählt werden; Totengräber foll in der Regel
der Sigrijt fein.

Art=23:

Für Unterfuchungen, welche fahmännifche Kenntnifje erfordern,
kann die Gejundheitskommifjion Sadverjtändige zuziehen.

Art. 24.

Die Gefundheitskommiffion hat für einmalige Ausgaben für
ein einzelnes Gejhäft eine Kompetenz bis auf Fr. 500.— und
unter Mitwirkung der Rechnungsprüfungskommiffion bis auf Sr.
1000.—; ferner für jährlich) wiederkehrende Ausgaben eine Rompe-
ten; von hödjitens Fr. 300.— für ein einzelnes Gejdhäft.
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3. Die Berwaltungskommiffion der
gewerblichen Betriebe.

Art. 25.
Die Kommiljton für gewerbliche Gemeindebetriebe bejteht aus

7 Mitgliedern. Davon werden der PBräfident und A weitere Mit-
glieder von der Gemeinde und 2 Mitglieder vom Gemeinderat ge-
wählt. Ein Mitglied der Kommifjion muß dem Gemeinderat und
eines der Feuermwehrkommiffion angehören.

Art. 26.
Die weitern Borjchriften betreffend die KRommiffion und die

Verwaltung der gewerblichen Betriebe find in einer defondern Ge-
Ihäftsordnung, die ebenfalls der Genehmigung durch die Gemeindes
‚verjammlung unterliegt, enthalten.

4. Die Armenpflege.

=;

Die Armenpflege bejteht aus 7 Mitgliedern, den Präfidenten
inbegriffen. — Stimmberechtigt und wählbar find nur Gemeinde-
bürger, folange die Bejorgung des Armenwejens Sache der Biürger-
gemeinde ift.

Sofern durch ein neues Gejeß die Armenfürforge für die im
Kanton mwohnenden Bürger den MWohngemeinden übertragen wird,
jo ijt bei der nächjitfolgenden Grneuerungsmahl die Armenpflege von .
7 auf 5 Mitglieder zu reduzieren.

Art. 28.

Die Armenpflege wählt aus ihrer Mitte einen Gutspermwalter.

Art. 29.

Für Gejhäfte, die nicht in den ordentlihen Gejchäftskreis der
Armenpflege gehören, hat diefelbe eine Ausgabenkompetenz für ein
einzelnes Gejchäft bis auf Fr. 600.— und unter Mitwirkung der
Rehnungsprüfungskommiffion bis auf Fr. 1200.—, jowie für jähr-
lich wiederkehrende Ausgaben bis auf Fr. 200.— für ein einzelnes

Gejcäft.
Unter außerordentliche Gejchäfte fällt 3. B. der Erwerb von

Liegenfchaften, wobei für die Rompetenzfrage der Hebernahmspreis
und nit etwa die Höhe von Hypotheken, Die auf der zu er-
en Liegenschaft zugunjten des Armengutes haften, maß-
gebend it. £
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5. Die Kirdienpflege.

Art. 30.

Die Kirhenpflege bejteht mit Inbegriff des PBräfidenten aus.
11 Mitgliedern.

Art. 31.

Die Kirchenpflege wählt aus ihrer Mitte den oder die VBer-
walter des Kirchengutes und der dazu gehörenden Separatgliter,
jomie des Spendgutes.

Ferner werden duch die Behörde gewählt und Ätehen unter
ihrer Auffidt:

a) der DOrganijl;
b) der Sigrift.

Art. 32.

Die Kirchenpflege hat für einmalige Ausgaben für ein einzelnes
Gejhäft eine Kompetenz bis auf Fr. 600.— und unter Mitwirkung
der NRehnungsprüfungskommiffion bis auf Fr. 1200.—, fowie für
jährlich wiederkehrende Ausgaben bis auf Fr. 200.— für ein ein-
zelnes Gejchäft.

6. Die Sekundarschulpflege.

Art. 33.

Die Sekundarfchulpflege bejteht aus 9 Mitgliedern, den Präfi-
denten inbegriffen.

Art. 34.

Die Sekundarfchulpflege wählt aus ihrer Mitte einen Guts-
verwalter. E

Ferner wählt die Behörde:
a) die Arbeitslehrerin;
b) a Frauenkommifjion von 7 Mitgliedern für die Arbeits-

ule; :
ce) einen Schularzt; eventuell auch in Verbindung mit der

Primarjchulpflege einen Schulzahnarzt;
d) der Schulhausabmwart. 2

Js35:

Die Sekundarfchulpflege hat für einmalige Ausgaben für ein
einzelnes Gejchäft eine Kompetenz bis auf Fr. 800.— und unter
Mitwirkung der Rehnungsprüfungskommiflion bis auf Sr. 1200.—,
jowie für jährlich wiederkehrende Ausgaben bis auf Fr. 200.—
für ein einzelnes Gejchäft.
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7. Die Brimarfhulpflege.

Art. 36.

Die Primarjchulpflege bejieht aus 9 Mitgliedern, den Präji-
denten inbegriffen. i

Dorf, Feld, Obermeilen und Berg follen je durch mindeitens
ein Mitglied in der Behörde vertreten fein.

Art. 37.

Die Primarfchulpflege wählt aus ihrer Mitte einen Kaflier.
- Ferner wählt die Behörde:
a) die Arbeitslehrerinnen;
b) die Frauenkommiffionen für die Arbeitsfchule, je5—9 Mit-

glieder für Feld, Dorf, Dbermeilen und Berg.
c) einen ‚oder mehrere Schulärzte; eventuell auch in Verbin-

dung mit der Sekundarfchulpflege einen Schulzahnarzt;
d) den Berwalter der Schuljparkajjen.

ArE=38.

Die Brimarjhulpflege kann jährlich, über einen Gejamtbetrag
von Fr. 1000.— verfügen. Der in diefer Kompetenz verausgabte
Belrag ijt der Behörde von den PBrimarfchulgemeinden im Ber-
hältnis von deren Steuererträgen zur Verfügung zu jtellen.

8. Die Rommiffionen für andereöffentlihe Schulen.

Art. 39.

Sn der politifchen Gemeinde Meilen beitehen:
1. eine gewerbliche Fortbildungsjchule für männliche Berjonen;
2. eine weibliche Fortbildungsichule;
3. eine oder mehrere Kleinkinderjchulen.
Sede diejer drei Schulen jteht unter der Verwaltung und Auf-

ficht einer Rommiffion von 7—9 Mitgliedern.

Art. 40.

Die Wahl der in Art. 39 erwähnten Schulkommiffionen er-
folgt nad; den Grneuerungswahlen der Gemeindebehörden auf eine
Amtsdauer von 3 Sahren. 5

Die Kommiffion für die gewerbliche Fortbildungsfchule wird
vom Handwerks» und Gemerbeverein Meilen-Herrliberg gewählt.
Sn derjelben jollen womöglich der Gemeinderat, die Sekundarfchul=
pflege, die Primarfchulpflege und die an der Schule unterrichtende
Lehrerjchaft vertreten fein.
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Die Kommilfion für die weibliche Fortbildungsfchule wird vom
weiblichen Fortbildungsfchulverein Meilen gewählt.

Die Kommiffion für die Kleinkinderfchule wird vom Klein-
kinderjchulverein gewählt. In derfelben follen die Brimarfchulpflege
und Die Lehrerfchaft der Gemeinde Meilen vertreten fein.

Alle 3 Schulkommiffionen konftituieren fich felbjt (auf Ein-
ladung und unter Peitung des bisherigen PBräfidiums). Diefelben
find berechtigt, Kaffiere außerhalb ihrer Mitte zu wählen.

Art. 41.

Sede Schulkommifjion Hat für einmalige Ausgaben fr ein
einzelnes Gejchäft eine Kompetenz bis auf St. 500.—; höhere
Ausgaben ‚bedürfen der Genehmigung der Gemeindeverfammlung
der politifchen Gemeinde.

Art. 42.

Die Boranjhläge und Rechnungen diejer Schulen unterliegen
der Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommiffion und der Ge=
nehmigung der Gemeindeverfammlung der politijchen, beziehungs-
meile Brimarjchul-Gemeinde.

Die ungedeckten Steuern werden aus einer Steuer beitritten,
die zu derjenigen für das politische Gemeindegut, event. bei der Rlein-
kinderfchule zu derjenigen des Primarjchulgutes gefchlagen wird.

9. Die Rehnungsprüfungskommiffion.

Art. 48.

Die Rechnungsprüfungskommiffion bejteht aus 7 Mitgliedern.
Den PBräfidenten wählt die Behörde aus ihrer Mitte felbit.

Art. 44,

Der Rechnungsprüfungskommiffion liegt ob:

1. die Prüfung der jährlichen VBoranfchläge, jowie der ordent-
lichen und außerordentlichen Rechnungen der Gemeinde und
die Unterfuchung der Gemeindelade;

2. die Bornahme der vorgefchriebenen Kaffaflürze und die Ron-
trolle des Steuerbezuges;

3. die Mitwirkung bei Beihlüffen über Ausgaben, für welche
die Mitwirkung der Rommiffion vorgejehen ijt;

4. die Prüfung und Begutachtung der Anträge der Behörden
- an die Gemeindeverfammlung in finanziell wichtigen An-

gelegenheiten.
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10. Die Schulvorfteherihaften.

Art. 45.

Zede Brimarjchulgemeinde hat zur Bejorgung ihrer ökonomifchen
Angelegenheiten eine VBorfteherichaft von 3 Mitgliedern, bejtehend
aus Präfident, Aktuar und Gutsverwalter. Dieje Borjteherjchaften
und aus ihnen der PBräfident werden in den Berfammlungen der
Schulgemeinden mitteljt geheimer Abjtimmung gemählt.

Ferner wählen die Schulgemeindeverfammlungen in offener Ab-
Himmung für jede Schulgemeinde:

a) ein Wahlbureau von 4 Mitgliedern;
b) 3 Rechnungsreviforen.

- Art. 46. :

Die Einberufung, Leitung und Brotokollführung der PBrimar-
fhul-Gemeindeverfammlungen it Sadje der Schulverfteherjchaften.
Art. 12 und 15 oben gelten für die PBrimarfchulgemeinden nicht.

Art. 47.

Zede Schulvorjteherichaft hat für einmalige Ausgaben für ein
einzelnes Gejchäft eine Kompetenz bis zum Betrage von Fr. 500.—.

IV. Zitet.

Weitere Organe, Gemeinderatskanzlei, Steuerbezug,
Bejoldungen und Entihädigungen.

Art. 48.

Das Wahlbureau bejteht aus 24 Mitgliedern, von denen je 6
für die Bedienung der Urnen in Feld», Dorf-, Obermeilen und Berg
gewählt werden. .

. Das Wahlbureau wählt einen Abgeordneten in die VBorjieher-
ichaft des IX. Kantonsratswahlkreifes und 3 Abgeordnete in Das
KRreiswahlbureau Meilen-Herrliberg. Ferner wählt das Wahlbureauy
für jede feiner Abteilungen einen Chef, der die Einladungen der Mit-
glieder zu den Wahlen und Abjtimmungen bejorgt. Zur Bedienung
der an den Vorabenden der Wahl- und Abitimmungstage aufge-
jtellter Urne hat jede Abteilung je ein Mitglied zu jlellen.

Art. 49.

Die nad) Anordnung des Regierungsrates zu wählenden Steuer-
kommifjionen bejtehen aus je 7 Mitgliedern.
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Art. 50.

Die Zahl der fHändigen Beamten und Angeftellten der Gemeinde-
tatskanglei, der Waibel und Gemeindepoliziiten bejtimmt die Ge-
meindeverjommlung. e

rede

Der Bezug der Steuern erfolgt in mehreren Raten.

Art. 52.

Ueber die Bejoldungen und Entjhädigungen der Mitglieder der
Behörden und der Beamten und Angeitellten, jowie die Amts-
ltellung der legtern (Beamte und Angejtellte) bejteht eine befondere
Berordnung, welche der Genehmigung durch die Gemeindeverfamm-
lung unterliegt.

V. Zitel.

Nebergangs- und Schlußbeftimmungen.

Art. 53,
Bei Aufhebung der Schulgemeinden Feld-, Dorf-, Obermeilen

und Berg und Vereinigung derjelben zu einer PBrimarfchulgemeinde
Meilen bleiben die bisherigen 4 Schulen fortbeilehen. Ueber die
Zuteilung der Schüler an die einzelnen Schulen entjcheidet die Schul- -
pflege, wobei aber joweit als möglich; die vor der Vereinigung be-
Itandene Zuteilung beibehalten werden joll.

Art. 54.

Die Aktiven und PBaffiven der aufgehobenen Schulgemeinden -
gehen an die neue Schulgemeinde über. Separatfonds bleiben ihrer
bisherigen Imweckbejtimmung (für die Schüler der .aufgehobenen Schul-
gemeinden) erhalten.

Art. 55.
Bei der Bereinigung der 4 Schulgemeinden gehen die Funktionen

der bisherigen 4 Schulvorfieherfchaften an die Primarschulpflege
über. Die le&tere erhält alsdann folgende Kompetenzen: für ein-
malige Ausgaben für ein einzelnes Gejchäft bis auf Fr. 800.
und unter" Mitwirkung der Rechnungsprüfungskommiljtion bis auf
Sr. 1500.— und für jährlich) wiederkehrende Ausgaben bis auf
Fr. 200.— für ein einzelnes Gejchäft.

Bei der Bereinigung jtellt die Brimarjchulpfiege ferner eine Ge-
jhäfts- oder Schulordnung auf, die der Genehmigung durch die
Rehnungsprüfungskommiffion unterliegt.
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Art. 56.

Die in Art. 39 erwähnte Kleinkinderjchule tritt an Stelle
der jet bejtehenden privaten Schule mit demjenigen 3eitpunkte, da
die legtere an die politifche oder die Brimarfchul-Gemeinde übergeht
il fonjt aufgehoben wird oder dem Bedürfnis nicht mehr genügen
ollte,

tea

Der Gemeinderat wird eingeladen, das Zivilftandsamt bei ein-
tretender Bakanz mit der Gemeinderatskanglei zu vereinigen.

Art. 58.

Die gegenwärtige Gemeindeordnung tritt mit der Annahme
duch die Gemeindeverfammlung, beziehungsmweife duch die Schul=
gemeindeverfammlungen, jomweit jie fih auf die Brimarfchulgemeinden,
N Bereinigung derjelben zu einer Schulgemeinde bezieht, in

aft.

Die Wahlen auf Grund diejer Ordnung erfolgen bei den nädjiten
Grneuerungswahlen der betreffenden Behörden.

Bon der Gemeindeverfammlung genehmigt am 2. März 1919.

Der Gemeindepräfident:

Edw. Schreiber.

Der Gemeindejchreiber:

3. Guggenbühl.


